
 

 

 

 

 
 

Unser Kontakt: Telefon 07041 876730  Fax 07041 876750  info@thg-m.de  www.thg-muehlacker.de 

Theodor-Heuss-Gymnasium 
Mühlacker 
 

mit naturwissenschaftlichem und sprachlichem Profil, Sportprofil und bilingualer Abteilung 

 

Sehr geehrte Eltern der neuen Klassen 5 

 

„Wie melden Sie Ihr Kind am THG an?“ 

 

Die Anmeldung muss persönlich durch ein Elternteil vorgenommen werden. Um die beiden 

verbindlichen Anmeldetermine am Mittwoch, den 12. März 2025 ab 14.00 Uhr und 

Donnerstag, den 13. März 2024 ab 14.00 Uhr vorzuentlasten bzw. zu entzerren, bitten wir 

folgendes Vorgehen zu beachten. 

 

Bitte füllen Sie den Vorab-Anmeldebogen - www.thg-muehlacker.de - zur Aufnahme am 

Theodor-Heuss-Gymnasium Mühlacker in Klasse 5 im Schuljahr 2025-26 deutlich lesbar und 

vollständig aus. Senden Sie den Bogen dann per Post oder per Einwurf in unseren 

Hausbriefkasten an das THG Mühlacker – Rappstr. 9, 75417 Mühlacker. 

Der Bogen muss dem THG bis spätestens Mittwoch, den 26. Februar 2025 vorliegen. 

 

Auf Basis der vorliegenden Vorab-Anmeldebögen werden wir Zeitfenster (Datum und 

Uhrzeit) für die verbindliche persönliche Anmeldung vergeben. Dies soll helfen, dass lange 

Schlangen und Wartezeiten vermieden werden. 

Ab Freitag, den 28. Februar 2025 finden Sie auf unserer Homepage unter den 

Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens das jeweils zugeordnete Zeitfenster. 

Bitte erscheinen Sie zu dem Ihnen zugeordneten Zeitfenster am THG Mühlacker und 

melden Sie Ihr Kind persönlich an. Folgende Unterlagen sind im Original mitzubringen: 

 

Aus dem Formularsatz „Grundschulempfehlung“: 

 entweder 

✓ Ergebnisse Kompass 4 

oder 

✓ Rückmeldung für den weiteren Bildungsweg (Blatt1) 

oder 

✓ Empfehlung der Klassenkonferenz (Blatt 2) 

oder 

✓ Rückmeldung über das Ergebnis des Potenzialtests 

Außerdem aus dem Formularsatz „Grundschulempfehlung“: 

✓ Formular für die Anmeldung (Blatt 3) 

Darüber hinaus: 

✓ öffentlich ausgestellter Identitätsnachweis (Stammbuch oder Geburtsurkunde 

oder Kinderreisepass) 

✓ ein Beleg für den Masernschutz (Impfpass oder Impfnachweis). 

 

Die Kinder müssen zur Anmeldung nicht persönlich erscheinen. 

Es ist völlig ausreichend, wenn die Anmeldung durch ein Elternteil vorgenommen wird. 

http://www.thg-muehlacker.de/

